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§ 43 Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 10 des Luftverkehrsgesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig  
1.  

als Teilnehmer am Luftverkehr entgegen § 1 Abs. 1 sich so verhält, daß ein anderer gefährdet, 
geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird; 

2.  



entgegen § 1 Abs. 2 Lärm bei dem Betrieb eines Luftfahrzeugs verursacht, der stärker ist, als 
es die ordnungsgemäße Führung oder Bedienung unvermeidbar erfordert; 

3.  
entgegen § 1 Abs. 3 ein Luftfahrzeug führt oder als anderes Besatzungsmitglied tätig wird, 
obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel 
oder infolge geistiger oder körperlicher Mängel in der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
behindert ist, wenn die Tat nicht in den §§ 315a und 316 des Strafgesetzbuchs mit Strafe 
bedroht ist; 

4.  
entgegen § 2 Abs. 1 ein Luftfahrzeug während des Flugs oder am Boden führt, ohne 
verantwortlicher Luftfahrzeugführer zu sein; 

5.  
einer Vorschrift des § 3 über die Pflichten des Luftfahrzeugführers zuwiderhandelt; 

6.  
entgegen § 3a Abs. 1 oder 2 die Flugvorbereitung nicht oder nicht ordnungsgemäß 
durchführt; 

7.  
(weggefallen) 

8.  
einer Vorschrift des § 4 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz oder Abs. 3, §§ 36, 37 Abs. 1, 2 oder 
3 Satz 1, § 40 oder § 42 über Flüge nach Instrumentenflugregeln zuwiderhandelt; 

9.  
die nach § 4 Abs. 4 Satz 1 festgelegte Höchstgeschwindigkeit überschreitet; 

10.  
als Halter, Führer oder anderes Besatzungsmitglied entgegen § 5 Abs. 1, 2, 3 oder 5 
Störungen bei dem Betrieb eines Luftfahrzeugs nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
ordnungsgemäß anzeigt; 

11.  
entgegen § 6 Abs. 1 die Sicherheitsmindesthöhe unterschreitet, entgegen § 6 Abs. 2 Brücken 
oder ähnliche Bauten, Freileitungen oder Antennen unterfliegt oder entgegen § 6 Abs. 3 Satz 
1 einen Überlandflug durchführt; 

11a.  
einer Vorschrift des § 6 Abs. 4 Satz 2 über Verpflichtungen bei Unterschreitung der 
Sicherheitsmindesthöhe zuwiderhandelt; 

12.  
entgegen § 7 Abs. 1 Gegenstände oder sonstige Stoffe abwirft oder abläßt; 

13.  
entgegen § 8 Kunstflüge ausführt; 

14.  
entgegen § 9 Abs. 1, 2 oder 5 Schlepp- oder Reklameflüge ausführt; 

15.  
gegen die Auflage einer Erlaubnis nach § 9 Abs. 3 Satz 1 oder § 14 verstößt; 

16.  
einer Vorschrift des § 9a Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 über Uhrzeit und Maßeinheiten 
zuwiderhandelt; 

17.  
entgegen § 10 Abs. 3 einen untersagten Flug nach Sichtflugregeln ausführt; 

17a.  



als Führer eines Luftfahrzeugs entgegen § 11a Flüge mit Überschallgeschwindigkeit ausführt 
oder als Halter anordnet oder zuläßt; 

17b.  
als Halter oder Führer eines Luftfahrzeugs einer vollziehbaren Auflage nach § 11b Abs. 2 
Satz 1 zuwiderhandelt; 

17c.  
entgegen § 11c Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 startet oder landet oder entgegen Abs. 1 
Satz 2 oder Abs. 7 eine dort vorgeschriebene Urkunde nicht mitführt;  

18.  
einer Vorschrift des § 12 oder § 19 Abs. 1 zur Vermeidung von Zusammenstößen 
zuwiderhandelt; 

19.  
eine Ausweichregel des § 13 nicht befolgt; 

19a.  
ohne Erlaubnis nach § 15 Abs. 1 Satz 1 startet oder landet; 

19b.  
entgegen § 15a den Luftraum nutzt; 

20.  
ohne Erlaubnis nach § 16 Abs. 1 den Luftraum nutzt, der Vorschrift des § 16 Abs. 2 
zuwiderhandelt oder gegen die Auflage einer ihm nach § 16 Abs. 1 erteilten Erlaubnis verstößt; 

21.  
entgegen § 16a Abs. 1 eine Flugverkehrskontrollfreigabe nicht einholt; 

22.  
einer Vorschrift des § 17 oder § 19 Abs. 2 über die Lichterführung zuwiderhandelt; 

23.  
einer Vorschrift des § 18 über Übungsflüge unter angenommenen Instrumentenflugbedingungen 
zuwiderhandelt; 

24.  
entgegen § 20 Satz 1 eine Beobachtung über eine Gefahr für den Luftverkehr nicht, nicht 
unverzüglich oder nicht ordnungsgemäß meldet; 

25.  
einer Vorschrift des § 21 über Signale und Zeichen zuwiderhandelt; 

26.  
einer Vorschrift des § 22 Abs. 1 oder § 23 Abs. 1 oder 4 über den Flugbetrieb auf einem 
Flugplatz oder in dessen Umgebung oder des § 23 Abs. 3 über den Verkehr auf dem Rollfeld 
eines Flugplatzes zuwiderhandelt; 

26a.  
entgegen § 22a Abs. 1 auf einem Flugplatz startet oder landet; 

27.  
einer Vorschrift des § 25 Abs. 1 Satz 1 über die Übermittlung eines Flugplans oder des § 26 Abs. 
1 Satz 1 oder 4 Satz 1 oder 3 über die Flugverkehrskontrollfreigabe zuwiderhandelt; 

28.  
einer Vorschrift des § 26a Abs. 1 oder 2 Satz 1 über den Funkverkehr zuwiderhandelt; 

29.  
entgegen § 26b Abs. 1 Satz 1, § 26d Abs. 1 oder § 27 Abs. 1 eine dort vorgeschriebene Meldung 
nicht, nicht unverzüglich oder nicht ordnungsgemäß erstattet; 

30.  
entgegen § 27a Abs. 1 die vorgeschriebenen Flugverfahren nicht befolgt oder 



31.  
einer Vorschrift des § 28 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1, § 31 Abs. 1, 2 oder 4, § 32 
oder § 33 über Flüge nach Sichtflugregeln zuwiderhandelt. 

 
 


